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Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften

gem. §13a BauGB - Bebauungsplan der Innenentwicklung
Nr. 04/2013

"1. Änderung, Eisberg Teil II"

Übersichtsplan

vom 01.10.2013

Interkommunaler Zweckverband
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D1/2

St

St Ga

Planungsrechtliche Festsetzungen

GIE

GH max

0.7

a

GR, FR

LR 1

LR 2

GH max

0.65

a

Zeichenerklärung zum
Bebauungsplan Eisberg Teil II
i. K. g. 27.02.2010

Zeichenerklärung zur

1. Bebauungsplan-Änderung

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

eingeschränktes Industriegebiet
(§ 9 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO)

Höhe baulicher Anlagen: maximale Gebäudehöhe
(§ 18 BauNVO)

Grundflächenzahl
(§ 19 BauNVO)

Bauweise, Überbaubare Grundstücksfläche, Stellung

der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

öffentliche Verkehrsfläche

abweichende Bauweise (siehe Textteil)

überbaubare Grundstücksflächen
nicht überbaubare Grundstücksflächen
Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Verkehsfläche besonderer Zweckbestimmung

Wirtschaftsweg

Geh- und Radweg

Geh-, Rad- und Wirtschaftsweg

Zufahrtsverbot (s. Textteil, Ziff. 12)

Höhenquote

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

öffentliche Grünflächen

Erholungsgrün / Oberflächenentwässerung

Regenrückhaltung

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur

und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

FNL 1 : Öffentliche Grünfläche / zentraler Grünzug /

Oberflächenentwässerung (siehe Textteil, Ziff. 7.1)

FNL 2 : Öffentliche Grünfläche / sekundäre Grünzüge /

Oberflächenentwässerung (siehe Textteil, Ziff. 7.2)

FNL 3 : sekundäre Grünzüge ohne Oberflächenentwässerung

(siehe Textteil, Ziff. 7.3)

FNL 4 : straßenbegleitende Gehölzzone (siehe Textteil, Ziff. 7.4)

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für

Bepflanzungen und für die Erhaltung von

Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

Pflanzgebote

pzpb 1 : Randeingrünung

pzpb 2 : Straßeneigrünung

pzpb 3 : Wegebegleitgrün

pzpb 4 : Böschungszone "Am Eisberg"

pzpb 5 : Repräsentationsgrün zur B28

pzpb 14 : Böschungszone "Ehemalige Kaserne"

pzpb 15 : Repräsentationsgrün "Ehemalige Kaserne"

pzpb 6 : Pflanzgebot Einzelbaum öffentlich (s. Textteil, Ziff. 8.6)

pzpb 7 : Pflanzgebot Einzelbaum privat (s. Textteil, Ziff. 8.7)

pzpb 8 : Pflanzbindung Einzelbäume (s. Textteil, Ziff. 8.8)

pzpb 13 : Pflanzbindung Feldhecke (s. Textteil, Ziff. 8.13)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die

Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie

Ablagerungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGB)

Zweckbestimmung Elektrizität: Trafostation

(folgt im weiteren Verfahren)

Zweckbestimmung Abwasser

Zweckbestimmung Gas

Zweckbestimmung Wasser

Vorkehrung zum Schutz vor schädlichen

Umwelteinwirkungen (Lärm)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Lärmpegelbereich III
Die Anforderungen der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", Ausgabe 1989 sind

einzuhalten (siehe Textteil, Ziff. 10)

Lärmpegelbereich IV
Die Anforderungen der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", Ausgabe 1989 sind

einzuhalten (siehe Textteil, Ziff. 10)

Lärmpegelbereich V
Die Anforderungen der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", Ausgabe 1989 sind

einzuhalten (siehe Textteil, Ziff. 10)

Lärmpegelbereich IV
Die Anforderungen der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", Ausgabe 1989 sind

einzuhalten (siehe Textteil, Ziff. 10)

Sonstige Planzeichen

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

nur Stellplätze zulässig
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

nur Stellplätze und Garagen zulässig
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen

Fläche von der Bebauung freizuhalten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Randbord mit Hinterbeton

Aufschüttungen, Abgrabungen und Bauteile zur Herstellung des

Straßenkörpers
(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Geh- und Fahrrecht
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Siehe Textteil, Ziff. 9

LR1 Leitungsrecht
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Siehe Textteil, Ziff. 9

LR2 Leitungsrecht, überbaubar
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs.6 BauGB)

Siehe Textteil, Ziff. 9

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

der örtlichen Bauvorschriften

Flächen von der Bebauung freizuhalten

(Anfahsicht)

Nachrichtliche Hinweise

Vorschlag neue Grundstücksgrenzen, unverbindlich

Böschung Bestand

Wegeführung in öffentlichen Grünflächen, geplant

Platzbezeichnung

Regenrückhaltebecken

Entwässerungsgräben öffentlich

Entwässerungsgräben privat

Bestandshöhenlinien

Quartiersbezeichnung

Bestandshöhen B28

mögliche Straßenaufteilung

Straßennamen

Für einige der Planstraßen wurden zusätzlich

nachfolgende Straßennamen eingeführt:

-Planstraße D3 (Cranachstraße)

-Planstraße A2 (Schickhardtallee)

-Planstraße D1 (Reuchlinstraße)

Nutzungsschablone Füllschema der

Nutzungsschablone

Nutzungsschablone Füllschema der

Nutzungsschablone

Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

eingeschränktes Industriegebiet
(§ 9 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO)

Höhe baulicher Anlagen: maximale Gebäudehöhe
(§ 18 BauNVO)

Grundflächenzahl
(§ 19 BauNVO)

Bauweise, Überbaubare Grundstücksfläche, Stellung

der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

öffentliche Verkehrsfläche

abweichende Bauweise (siehe Textteil)

überbaubare Grundstücksflächen
nicht überbaubare Grundstücksflächen
Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Zufahrtsverbot (s. Textteil, Ziff. 12)

Höhenquote

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

öffentliche Grünflächen

Erholungsgrün / Oberflächenentwässerung

Regenrückhaltung

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur

und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

FNL 2 : Öffentliche Grünfläche / sekundäre Grünzüge /

Oberflächenentwässerung (siehe Textteil, Ziff. 7.2)

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für

Bepflanzungen und für die Erhaltung von

Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

Pflanzgebote

pzpb 1 : Randeingrünung

pzpb 2 : Straßeneigrünung

pzpb 3 : Wegebegleitgrün

pzpb 4 : Böschungszone "Am Eisberg"

pzpb 7 : Pflanzgebot Einzelbaum privat (s. Textteil, Ziff. 8.7)

pzpb 8 : Pflanzbindung Einzelbäume (s. Textteil, Ziff. 8.8)

Vorkehrung zum Schutz vor schädlichen

Umwelteinwirkungen (Lärm)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Lärmpegelbereich III
Die Anforderungen der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", Ausgabe 1989 sind

einzuhalten (siehe Textteil, Ziff. 10)

Lärmpegelbereich IV
Die Anforderungen der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", Ausgabe 1989 sind

einzuhalten (siehe Textteil, Ziff. 10)

Lärmpegelbereich V
Die Anforderungen der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", Ausgabe 1989 sind

einzuhalten (siehe Textteil, Ziff. 10)

Sonstige Planzeichen

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

nur Stellplätze zulässig
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungsarten und -maße

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen

Fläche von der Bebauung freizuhalten (Sichtfeld / Anfahrsicht)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Randbord mit Hinterbeton

Aufschüttungen, Abgrabungen und Bauteile zur Herstellung des

Straßenkörpers
(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

LR2 Leitungsrecht, überbaubar
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs.6 BauGB)

Siehe Textteil, Ziff. 9

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

der örtlichen Bauvorschriften

Vorschlag neue Grundstücksgrenzen, unverbindlich

Böschung Bestand

Entwässerungsgräben öffentlich

Bestandshöhenlinien

Quartiersbezeichnung

mögliche Straßenaufteilung

Straßennamen

Für einige der Planstraßen wurden nachfolgende

Straßennamen eingeführt:

-Planstraße D3 (Cranachstraße)

-Planstraße A2 (Schickhardtallee)

-Planstraße D1 (Reuchlinstraße)

Grundlage: Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK® ), Stand Nov.2012

© Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de)

Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplan

mit Örtlichen Bauvorschriften, in Kraft getreten am

27.02.2010.

Diese Festsetzungen bestehen unverändert fort und sind

somit nicht Bestandteil der 1. Bebauungsplan-Änderung

Örtliche Bauvorschriften

Hinweise

Unverbindliche Darstellung:

Vorhabenplanung, 1. Bauabschnitt,

Arch. Stikel vom 18.01.2013 (ergänzt am 12.02.2013)

Unverbindliche Darstellung:

Vorhabenplanung, 2. Bauabschnitt,

Arch. Stikel vom 18.01.2013 (ergänzt am 12.02.2013)

M 1:1.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

131211

14 15

572,41

570

570

570,5

Planungsrechtliche Festsetzungen

GIE

GH max

0.7

a

GR, FR

LR 1

LR 2

GH max

0.65

a

Zeichenerklärung zum
Bebauungsplan Eisberg Teil II
i. K. g. 27.02.2010

Zeichenerklärung zur

1. Bebauungsplan-Änderung

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

eingeschränktes Industriegebiet
(§ 9 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO)

Höhe baulicher Anlagen: maximale Gebäudehöhe
(§ 18 BauNVO)

Grundflächenzahl
(§ 19 BauNVO)

Bauweise, Überbaubare Grundstücksfläche, Stellung

der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

öffentliche Verkehrsfläche

abweichende Bauweise (siehe Textteil)

überbaubare Grundstücksflächen
nicht überbaubare Grundstücksflächen
Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Verkehsfläche besonderer Zweckbestimmung

Wirtschaftsweg

Geh- und Radweg

Geh-, Rad- und Wirtschaftsweg

Zufahrtsverbot (s. Textteil, Ziff. 12)

Höhenquote

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

öffentliche Grünflächen

Erholungsgrün / Oberflächenentwässerung

Regenrückhaltung

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur

und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

FNL 1 : Öffentliche Grünfläche / zentraler Grünzug /

Oberflächenentwässerung (siehe Textteil, Ziff. 7.1)

FNL 2 : Öffentliche Grünfläche / sekundäre Grünzüge /

Oberflächenentwässerung (siehe Textteil, Ziff. 7.2)

FNL 3 : sekundäre Grünzüge ohne Oberflächenentwässerung

(siehe Textteil, Ziff. 7.3)

FNL 4 : straßenbegleitende Gehölzzone (siehe Textteil, Ziff. 7.4)

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für

Bepflanzungen und für die Erhaltung von

Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

Pflanzgebote

pzpb 1 : Randeingrünung

pzpb 2 : Straßeneigrünung

pzpb 3 : Wegebegleitgrün

pzpb 4 : Böschungszone "Am Eisberg"

pzpb 5 : Repräsentationsgrün zur B28

pzpb 14 : Böschungszone "Ehemalige Kaserne"

pzpb 15 : Repräsentationsgrün "Ehemalige Kaserne"

pzpb 6 : Pflanzgebot Einzelbaum öffentlich (s. Textteil, Ziff. 8.6)

pzpb 7 : Pflanzgebot Einzelbaum privat (s. Textteil, Ziff. 8.7)

pzpb 8 : Pflanzbindung Einzelbäume (s. Textteil, Ziff. 8.8)

pzpb 13 : Pflanzbindung Feldhecke (s. Textteil, Ziff. 8.13)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die

Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie

Ablagerungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGB)

Zweckbestimmung Elektrizität: Trafostation

(folgt im weiteren Verfahren)

Zweckbestimmung Abwasser

Zweckbestimmung Gas

Zweckbestimmung Wasser

Vorkehrung zum Schutz vor schädlichen

Umwelteinwirkungen (Lärm)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Lärmpegelbereich III
Die Anforderungen der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", Ausgabe 1989 sind

einzuhalten (siehe Textteil, Ziff. 10)

Lärmpegelbereich IV
Die Anforderungen der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", Ausgabe 1989 sind

einzuhalten (siehe Textteil, Ziff. 10)

Lärmpegelbereich V
Die Anforderungen der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", Ausgabe 1989 sind

einzuhalten (siehe Textteil, Ziff. 10)

Lärmpegelbereich IV
Die Anforderungen der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", Ausgabe 1989 sind

einzuhalten (siehe Textteil, Ziff. 10)

Sonstige Planzeichen

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

nur Stellplätze zulässig
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

nur Stellplätze und Garagen zulässig
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen

Fläche von der Bebauung freizuhalten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Randbord mit Hinterbeton

Aufschüttungen, Abgrabungen und Bauteile zur Herstellung des

Straßenkörpers
(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Geh- und Fahrrecht
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Siehe Textteil, Ziff. 9

LR1 Leitungsrecht
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Siehe Textteil, Ziff. 9

LR2 Leitungsrecht, überbaubar
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs.6 BauGB)

Siehe Textteil, Ziff. 9

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

der örtlichen Bauvorschriften

Flächen von der Bebauung freizuhalten

(Anfahsicht)

Nachrichtliche Hinweise

Vorschlag neue Grundstücksgrenzen, unverbindlich

Böschung Bestand

Wegeführung in öffentlichen Grünflächen, geplant

Platzbezeichnung

Regenrückhaltebecken

Entwässerungsgräben öffentlich

Entwässerungsgräben privat

Bestandshöhenlinien

Quartiersbezeichnung

Bestandshöhen B28

mögliche Straßenaufteilung

Straßennamen

Für einige der Planstraßen wurden zusätzlich

nachfolgende Straßennamen eingeführt:

-Planstraße D3 (Cranachstraße)

-Planstraße A2 (Schickhardtallee)

-Planstraße D1 (Reuchlinstraße)

Nutzungsschablone Füllschema der

Nutzungsschablone

Nutzungsschablone Füllschema der

Nutzungsschablone

Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

eingeschränktes Industriegebiet
(§ 9 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO)

Höhe baulicher Anlagen: maximale Gebäudehöhe
(§ 18 BauNVO)

Grundflächenzahl
(§ 19 BauNVO)

Bauweise, Überbaubare Grundstücksfläche, Stellung

der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

öffentliche Verkehrsfläche

abweichende Bauweise (siehe Textteil)

überbaubare Grundstücksflächen
nicht überbaubare Grundstücksflächen
Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Zufahrtsverbot (s. Textteil, Ziff. 12)

Höhenquote

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

öffentliche Grünflächen

Erholungsgrün / Oberflächenentwässerung

Regenrückhaltung

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur

und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

FNL 2 : Öffentliche Grünfläche / sekundäre Grünzüge /

Oberflächenentwässerung (siehe Textteil, Ziff. 7.2)

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für

Bepflanzungen und für die Erhaltung von

Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

Pflanzgebote

pzpb 1 : Randeingrünung

pzpb 2 : Straßeneigrünung

pzpb 3 : Wegebegleitgrün

pzpb 4 : Böschungszone "Am Eisberg"

pzpb 7 : Pflanzgebot Einzelbaum privat (s. Textteil, Ziff. 8.7)

pzpb 8 : Pflanzbindung Einzelbäume (s. Textteil, Ziff. 8.8)

Vorkehrung zum Schutz vor schädlichen

Umwelteinwirkungen (Lärm)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Lärmpegelbereich III
Die Anforderungen der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", Ausgabe 1989 sind

einzuhalten (siehe Textteil, Ziff. 10)

Lärmpegelbereich IV
Die Anforderungen der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", Ausgabe 1989 sind

einzuhalten (siehe Textteil, Ziff. 10)

Lärmpegelbereich V
Die Anforderungen der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", Ausgabe 1989 sind

einzuhalten (siehe Textteil, Ziff. 10)

Sonstige Planzeichen

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

nur Stellplätze zulässig
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungsarten und -maße

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen

Fläche von der Bebauung freizuhalten (Sichtfeld / Anfahrsicht)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Randbord mit Hinterbeton

Aufschüttungen, Abgrabungen und Bauteile zur Herstellung des

Straßenkörpers
(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

LR2 Leitungsrecht, überbaubar
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs.6 BauGB)

Siehe Textteil, Ziff. 9

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

der örtlichen Bauvorschriften

Vorschlag neue Grundstücksgrenzen, unverbindlich

Böschung Bestand

Entwässerungsgräben öffentlich

Bestandshöhenlinien

Quartiersbezeichnung

mögliche Straßenaufteilung

Straßennamen

Für einige der Planstraßen wurden nachfolgende

Straßennamen eingeführt:

-Planstraße D3 (Cranachstraße)

-Planstraße A2 (Schickhardtallee)

-Planstraße D1 (Reuchlinstraße)

Grundlage: Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK® ), Stand Nov.2012

© Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de)

Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplan

mit Örtlichen Bauvorschriften, in Kraft getreten am

27.02.2010.

Diese Festsetzungen bestehen unverändert fort und sind

somit nicht Bestandteil der 1. Bebauungsplan-Änderung

Örtliche Bauvorschriften

Hinweise

Unverbindliche Darstellung:

Vorhabenplanung, 1. Bauabschnitt,

Arch. Stikel vom 18.01.2013 (ergänzt am 12.02.2013)

Unverbindliche Darstellung:

Vorhabenplanung, 2. Bauabschnitt,

Arch. Stikel vom 18.01.2013 (ergänzt am 12.02.2013)
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